Aus der Pommerschen Kirchenordnung:

Wie viele Predigten 
an Sonn- und Feiertagen gehalten werden sollen 

In den Städten sollen am Sonn- und Feiertag in einer jeden Pfarre drei Predigten gehalten werden. In der ersten Predigt morgens früh predige man den Katechismus für das Gesinde, danach um 8 Uhr das gewöhnliche Evangelium, und nachmittags die Epistel oder sonst etwas aus der Schrift.

Von den Schulen

Schulen sollen aufrechterhalten werden mit Schulmeistern und Schulgehilfen in allen Städten je nach den Gegebenheiten, es sei denn, dass man Kinder-Schulen mit weniger als drei Personen [finanziell] nicht aufrechterhalten kann. 

Lektionen und Übungen in der Schule

... Von der Singestunde aber in der Musik wird auch Anweisung durch die Visitatoren getroffen werden, sonst ist die Stunde nach dem Mittag gut dazu geeignet.

Von der Taufe

Damit die, die bei der Taufe stehen und das Kind zur Taufe bringen, verstehen können, was da vor sich geht, soll man deutsch taufen, wie es in dem deutschen Taufbüchlein steht. Der Vater des Kindes soll den Pfarrer aufrichtig um die Taufe bitten, und danach fromme, ehrenhafte, gläubige Leute zu Paten bitten.

Von den Büchereien

Falls in den Städten, in Pfarren und Klöstern einige Bibliotheken sind, worin sich verschiedene „gute Bücher“ befinden, die jetzt jämmerlich und schmählich verkommen und verschleudert werden, ist es nötig, dass man auch darüber Befehle und Anordnungen erlässt, damit solche [Bücher] an einer Stelle gesammelt und in einer jeden Stadt eine Bibliothek für die Pfarrer, Prediger, Schulmeister und -gehilfen usw. eingerichtet wird.

Von den Organisten

In großen Städten solle Organisten gehalten und ehrlich besoldet werden, der Musika zu Ehren, damit sie nicht vergeht. Was sie aber [an Besoldung] nicht ausreichend bekommen, dürfen sie durch anderen Nahrungserwerb dazuverdienen. Wo man dies [aus finanziellen Gründen] nicht vermag, ist [das Orgelspielen] kein notwendiger Gottesdienst.

